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Zivilklausel mit mehr Biss 
Nach den Enthüllungen über die US-Militärforschung an Hochschulen und Forschungseinrichtun- 
gen in Deutschland kommentiert Verteidigungsminister Thomas de Muiziere, für das Militär zu 
forschen sei ,nicht kritikwiirdig, sondern lobenswert ". Die GE W sieht das anders. 

In Baden-Württemberg gibt es zahlrei- 
che Projekte, die sich ein Lob von de 
Maiziere verdienen. Allein das US-Mili- 
tär finanzierte, wie jetzt öffentlich wurde, 
Forschungsprojekte an mehreren Uni- 
versitäten, darunter Heidelberg, Karls- 
ruhe, Ulm und Freiburg. Auch außer- 
universitäre Forschungseinrichtungen 
wie das Fraunhofer-Institut für Kurz- 
zeitdynamik in Freiburg und baden- 
württembergische Max-Planck-Institute 
bekamen Drittmittel. Auftraggeber: 
das amerikanische Militär. Brisant 
in der Auflistung von US-Mili- 1 
tärforschung ist die Carl-Zeiss- 
Stiftung. Die deutsche Stiftung 
erhielt vom amerikanischen 
Verteidigungsministerium von 
2000 bis 2008 etwa eine Milli- 
onen US-Dollar. Wie der SWR 
meldete, habe die Zeiss-Stif- 
tung keine Erkenntnisse, wofür 
diese Mittel genutzt wurden. Die 
Geschäftsstelle der Stiftung liegt \ 
in der Stuttgarter Königstraße 46, 
genauer gesagt im Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst. 
Die Vorsitzende der Stiftungsverwal- 
tung ist die baden-württembergische 
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. 
Als Bauer in der SWR-Landesschau vom 
25. November auf die US-Rüstungsfor- 
schung angesprochen wird, spielt sie 
diese herunter. Die Zivilklausel, also 
eine Verpflichtung, dass an Hochschu- 
len ausschließlich für friedliche und 
nicht-militärische Zwecke geforscht und 
gelehrt wird, nennt Bauer einen „zahn- 
losen Tiger". Eine Alternative dazu sei 
die Transparenz, die mit dem neu erar- 
beiteten Landeshochschulgesetz umge- 
setzt werde. ,,Transparenz ist der bessere 
Weg als Verbote". 
Ein Blick in den Entwurf für das Dritte 
Hochschulrechtsänderungsgesetz zeigt, 
dass hier ein erster wichtiger Schritt 
gegangen wird. Auskunftsverweige- 
rungsrechte für Drittmittelgeberlinnen 

über ihre Geschäftsgeheimnisse blei- Zivilklausel vorangebrachte ,,Friedens- 
ben jedoch bestehen und erschweren Finalität", also die Forschung für fried- 
die Transparenzforderung. Von diesem liche Zwecke, „ein zentral wichtiges und 
Recht macht auch die Zeiss-Stiftung normativ hochrangiges Element der 
Gebrauch. Die Verpflichtung für eine Organisation und Funktionen staatli- 
friedliche und zivile Orientierung für die cher Institutionen der Bundesrepublil< 
Hochschulen fehlt im Gesetzänderungs- Deutschland [ist]." 
entwurf ebenso, wie Dagegen argumentiert Bauer, das ver- 

öffentlichte Forschungsergebnisse zivil 
und militärisch genutzt werden kön- 

I 
S I  . nen („dual use"), also auch einen gesell- 

. . schaftlichen Zweck erfüllen. Das Dual- 
Use-Argument entbindet jedoch 

Forschende jeglicher ethischer 
. Reflexion und Verantwortung, 

schlimmer noch, es unterstellt, 
. . . . , dass die Forschenden nicht wis- 

- * .  . A  sen, dass ihre durch das Mili- 
h .  - Y .  tär oder die Rüstungsindustrie 

.: 9 finanzierte Forschung auch zur 
Kriegsvorbereitung oder -füh- r,:: rung dient. Genau solche Fragen 

sollten - auch mit Studierenden 
besetzte - Ethikkommission vor 

Ort entscheiden. 
0$ Auf dem Gewerkschaftstag diesen Jah- r :,P 

+„P 
res sprach sich die GEW „für Zivilklau- 
seln in Satzungen und Leitbildern aller 

K o n -  t ro l l -  Hochschulen und Forschungseinrich- 
oder Ethik- k o m m  issio - tungen sowie in den Landeshochschul- 
nen, die dem vermeintlich zahnlosen gesetzen" aus. Die GEW fordert eben- 
Tiger Ziviiklausel mehr Biss verleihen falls „die Einrichtung von durch die 
könnten. Dass dies möglich ist, zeigen. Hochschulsenate zu wählende Kontroll- 
die ~egier'ungen in Nordrhein-West- gremien für die Einhaltung der Zivil- 
falen (Hochschulen sind ,,friedlichen klauseln". I 
Zielen verpflichtet") oder Brandenburg Thomas Mickan 
(keine Zivil klausel, aber Ethikkommis- Referent lnformationsstelle Militarisierung (IMI) 

sionen) mit ihren Änderungsentwürfen Cendrese Sadiku 
der Landeshochschulgesetze. Referentin junge GEW 
Bauer behauptet zudem, dass eine Zivil- 
klausel in den Landeshochschulgesetzen 
die Forschungsfreiheit in einer unzu- 
lässigen Art einschränke. Ein bereits 
2009 durch die Hans-Böckler-Stiftung 
beauftragtes Gutachten von Erhard 
Denninger sieht keine Unvereinbarkeit 
von Zivilklausel und Forschungsfrei- 
heit. Denninger betont, dass die mit der 
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